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Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Cap,
Mag. Gerstl und Mag. Musit¡l betreffend den
Antrag 2177lA

Antrag gemäß S 27 Abs. 1 GOG-NR betreffend ein
Bundesgesetz, mit dem das Verfassungsgerichtshof-
gesetz 1953 und das Geschworenen- und Schöffen-
gesetz 1990 geändert werden

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rechnungshof dankt für den per E-Mail vom 1. Juli 2013 übermittelten Abände-
rungsantrag der Abgeordneten Dr. Cap, Mag. Gerstl und Mag. Musiol, Kolleginnen und
Kollegen betreffend den Antrag 2177lA sowie den Antrag gemäß S 27 A.bs. 1 GOG-NR
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 und das
Geschworenen- und Schöffengesetz 1990 geändert werden (Demokratiepaket) und gibt
hiezu folgende Stellungnahme ab:

Der Rechnungshof hat bereits in Bezug auf den in der Sache ergangenen Vorantrag
gemäß S 26 GOG-NR der Abgeordneten Dr. Josef Cap, Karlheinz Kopf, Kolleginnen
und Kollegen, der mit Schreiben vom 1. Februar 2013, GZ. 13440.0060/ t-Lt.3lZOt3,
dem Rechnungshof zur Stellungnahme übermittelt wurde, auf die lückenhafte Dar-
stellung der mit den geplanten rechtsetzenden Maßnahmen verbundenen finanziellen
Auswirkungen hingewiesen (Schreiben des Rechnungshofes vom 14. März 2013,
GZ 300.3 1 4l 023-28 1 | 13).
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Auch hinsichtlich der nun vorliegenden Anträge wäre aus Sicht des Rechnungshofes
eine vollständige und nachvollziehbare Kostendarstellung wünschenswert gewesen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Präsident:
i.V. Sektionschefin Mag. Helga Berger

tr¿ìPrl^

627/SN XXIV. GP - Stellungnahme2 von 2

www.parlament.gv.at




